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[S.510] L.
Gegenseitigkeitserklarung der deutschen Reichsregierung.

(Vom 10. Januar 1913.)

Nach dem deutschen Erbschaftssteuergesetze vom 3. Juni 1906, § 12, Absatz 1,
Ziffern 2 und 3, Absatz 3, sind

1. ein Erwerb von Todes wegen, der anféllt solchen inlandischen Stiftungen,
Gesellschaften, Vereinen und Anstalten, die ausschlieRlich gemeinnitzige Zwecke
verfolgen, sofern ihnen die Rechte juristischer Personen zustehen;

2. Zuwendungen von Todes wegen, die ausschlieRlich gemeinnutzigen Zwecken
innerhalb des deutschen Reiches // [S. 511] oder der deutschen Schutzgebiete
gewidmet sind, sofern die Verwendung zu dem bestimmten Zwecke gesichert und
die Zuwendung nicht auf einzelne Familien oder bestimmte Personen beschrankt ist,
von jeder Erbschaftssteuer befreit, sofern die Vermdgensvorteile nicht mehr als Mark
5000 betragen. Sie unterliegen einem nicht steigerungsfahigen Steuersatze von nur
5 vom Hundert, wenn die Vermdgensvorteile den Betrag von Mk. 5000 Ubersteigen.
Schenkungen unter Lebenden von der bezeichneten Art unterliegen nach § 55 des
Gesetzes der gleichen steuerlichen Behandlung.

Nachdem die Regierung des Kantons Zurich derartigen Zuwendungen von Todes
wegen oder Schenkungen unter Lebenden, die auf seinem Gebiete zugunsten
deutscher Anstalten und fur in Deutschland zu verfolgende Zwecke gemacht werden,
Steuerfreiheit zugesichert hat, gebe ich auf Grund von § 12, Absatz 4 des deutschen
Erbschaftssteuergesetzes die Erklarung ab, dal} die Vergunstigungen des § 12,
Absatz 1, Ziffern 2 und 3, Absatz 3 daselbst den unter das deutsche
Erbschaftssteuergesetz fallenden Zuwendungen zugunsten von Stiftungen,
Gesellschaften, Vereinen und Anstalten der vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Art
im Gebiete des Kantons Zurich und zugunsten von Zuwendungen, die den unter
Ziffer 2 bezeichneten Zwecken innerhalb des Kantons Zirich gewidmet sind, im
gleichen Umfang und unter den gleichen Voraussetzungen zugebilligt werden sollen.

Die beiderseitigen Erklarungen stehen solange in Kraft, als sie nicht zurickgenommen
oder die malRgebenden gesetzlichen Vorschriften Uber die Besteuerung von Anfallen
von Todes wegen und Schenkungen unter Lebenden nicht geandert werden.
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Berlin, den 10. Januar 1913.

Der Reichskanzler:
In Vertretung
Kihn. // [S. 512]

Il
Gegenseitigkeitserklarung des Regierungsrates des Kantons Ziirich.

(Vom 13. Februar 1913.)

Das zlircherische Gesetz vom 20. Februar 1870 betreffend die Erbschaftssteuer nimmt
in § 2, lit. d von der Steuer auf Erbschaften und Vermachtnissen aus: «Vermachtnisse
zu gemeinnutzigen Zwecken».

Diese gesetzliche Bestimmung ist immer in der Weise angewendet worden, daf’ auch
Vermachtnisse an gemeinnutzige Anstalten in andern Kantonen der Schweiz von der
Erbschaftssteuer befreit waren. Als solche werden im besondern Anstalten betrachtet,
die sich der Pflege von Kranken und sittlich verwahrlosten Personen widmen.

Sofern von seiten des deutschen Reiches die Zusicherung gegeben wird, daf}
Vermachtnissen, Schenkungen und Erbschaften von Erblassern, die im Reichsgebiet
wohnhaft waren, zugunsten ziircherischer gemeinnitziger Anstalten oder
gemeinnutziger Zwecke, die im Kanton Zirich verwirklicht werden sollen, die in § 12,
Absatz 1, Ziffern 2 und 3, Absatz 3 und 4 und § 55 des
Reichserbschaftssteuergesetzes vorgesehenen Verginstigungen gewahrt werden, wird
der Kanton Zurich dhnliche Zuwendungen, die auf seinem Gebiete zugunsten von
gemeinnutzigen Anstalten des deutschen Reiches oder zugunsten von
gemeinnutzigen, innerhalb des deutschen Reiches zu verfolgenden Zwecken
ausgesetzt werden, gemafl den Bestimmungen des geltenden
Erbschaftssteuergesetzes steuerfrei lassen.

Schenkungen unter Lebenden unterliegen im Kanton Zirich, gemaR § 8 des geltenden
Erbschaftssteuergesetzes, der Steuer nur dann, wenn sie an erbberechtigte Verwandte
gelangen.

Diese Erklarungen stehen solange in Kraft, als sie nicht zurickgenommen oder die
maligebenden gesetzlichen Vorschriften Gber die Besteuerung von Erbschaften,
Vermachtnissen und Schenkungen nicht geandert werden.
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Zurich, den 13. Februar 1913.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Prasident: Der Staatsschreiber:
H. Naegeli. 1. V.
Paul Keller.

[Transkript: OCR (Uberarbeitung: jsn)/10.11.2015]

Zircher Gesetzessammlung seit 1803 online © by Staatsarchiv des Kantons Zurich 2016



	[S. 510] I.
	Gegenseitigkeitserklärung der deutschen Reichsregierung.
	(Vom 10. Januar 1913.)
	II.
	Gegenseitigkeitserklärung des Regierungsrates des Kantons Zürich.
	(Vom 13. Februar 1913.)

